
selten deshalb fehl, weil die Gerichte und Justizver
waltungsstellen von ihnen die Lösung schwieriger Ein
zelfragen erwarten. Die Tatsache, daß eine Reihe von 
Kreisgerichten durch eigene Initiative die Entwicklung 
vorantreibt, berechtigt zu der Frage, ob es noch nötig 
ist, alle Kreisgerichte gleichmäßig häufig zu besuchen 
und mit gleicher Intensität zu beraten. Sicher können 
wir heute schon so differenzieren, daß die unvermin
derte Sorgfalt und Aufmerksamkeit auf „schwierige“ 
Kreise beschränkt werden kann, während bei den 
übrigen ein gutes Signalsystem zur Justizverwaltungs
stelle genügt. Dasselbe gilt für die Instrukteure des 
Justizministeriums und deren Verbindung zu den 
Bezirken.

Der Forderung des 25. Plenums entsprechend, besteht 
auch für alle Justizorgane die Verpflichtung zur Er
ziehung der Kader. Nur wenn wir die unmittelbare, 
tägliche Beschäftigung mit den Menschen sehr ernst 
nehmen, werden wir solche ergebenen und opferberei
ten Staatsfunktionäre, solche moralisch sauberen Men
schen erziehen, wie sie unser Staat, der erste Arbeiter- 
und-Bauern-Staat in Deutschland, verlangt. Wir müssen 
die Kader d u r c h  ihre Arbeit kennenlernen und a n 
ihrer Arbeit erziehen. In diesem Zusammenhang 
kommt dem Fernstudium größte Bedeutung zu, denn 
mit der Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse 
des Marxismus-Leninismus wird jeder einzelne Mit
arbeiter wachsen und reifen. Dabei darf aber das Fern
studium keineswegs dazu führen, daß das laufende 
Studium der neuen Fragen, der neuen Gesetze, der Be
schlüsse von Partei und Regierung vernachlässigt wird 
oder gar unterbleibt.

Schließlich ging das Referat auf Fragen der Justiz
aussprachen und der Arbeit mit den Schöffen ein, denn 
die immer engere Verbindung des Staatsapparates mit 
den Werktätigen ist ein Gesetz in unserer staatlichen 
Entwicklung. Dabei müssen die Justizaussprachen noch 
mehr als bisher für die Erläuterung neuer Gesetze und 
Verordnungen ausgenutzt und zu Ausgangspunkten der 
ideologisch-politischen Aufklärung der Werktätigen ge
macht werden.

Die Forderung nach sparsamem Umgang mit volks
eigenen Mitteln verlangt in der Justiz in erster Linie 
absolute Ehrlichkeit bei der Aufstellung und Durch
führung des Stellenplanes; dazu gehört auch eine ge
naue Kenntnis und ehrliche Beurteilung des Arbeits
anfalles. Die bisherigen Erfahrungen berechtigen dazu, 
Erwägungen darüber anzustellen, inwieweit es auch in 
der Justiz möglich ist, gewisse Normen für die Arbeit 
zu finden.

Frau Minister Dr. Benjamin entwickelte dann ein
gehend die vorbereitenden Arbeiten, die sofort in An
griff genommen werden müssen, um der Leipziger Kon
ferenz der Richter und Staatsanwälte am 17. und 18. De
zember 1955 zu einem vollen Erfolg zu verhelfen. Sie 
erinnerte an die Worte in dem Beschluß des 25. Ple
nums: „Das Recht ist ein wichtiger Hebel zur Durch
setzung und Festigung des ökonomischen Fortschritts 
und der Sicherung der Lebensgrundlage und Rechte der 
Bürger“ und betonte, daß diese Worte auch für die An
wendung des Rechts gelten und daß ihre Verwirk
lichung das Ziel unserer Arbeit sei. Bei der Erreichung 
dieses Zieles, bei der Durchführung der notwendigen 
Veränderungen in unserer Arbeit wird uns die bevor
stehende Konferenz einen großen Schritt vorwärts 
bringen!

Die vielstündige, außerordentlich lebhafte Diskussion 
widerspiegelte das Verantwortungsbewußtsein der lei
tenden Justizfunktionäre, ihre brennende Sorge um 
ständige Erhöhung der Qualität ihrer Arbeit, ihre Be
reitschaft zu großen Anstrengungen, zu freimütiger 
Kritik und ehrlicher Selbstkritik, um die notwendige 
Festigung und das Ziel unserer Arbeit zu erreichen: eine 
für ganz Deutschland vorbildliche Rechtsprechung. Da
bei kam auch die freudige Zustimmung zur bevorste
henden Konferenz zum Ausdruck, die durch die Breite 
ihres Teilnehmerkreises und durch die umfassende Auf
gabenstellung eine neue Form der Aussprache und Schu

lung darstellt. Der sorgfältig durchdachte Plan für die 
Vorbereitung dieser Konferenz fand volle Zustimmung, 
und mit seiner Verwirklichung ist inzwischen in allen 
Bezirken begonnen worden.

Mehrere Diskussionsbeiträge unterstrichen durch 
Beispiele die an manchen Gerichten noch bestehende 
Unzulänglichkeit der Arbeit, die noch ungenügende 
Kenntnis von der Entwicklung unseres Staates und un
serer Wirtschaft. Der Direktor des Bezirksgerichts 
Cottbus konnte darüber berichten, wie die kritischen 
Hinweise der Schöffen zu erheblichen Verbesserungen 
in der Arbeit geführt haben. Ein wesentlicher Teil der 
Aussprache beschäftigte sich mit der politischen Mas
senarbeit der Gerichte. Wenn auch hier noch nicht bei 
allen Gerichten die gleiche Intensität und Initiative 
entwickelt wurde und insbesondere die Bezirksgerichte 
sich wenig oder gar nicht an Justizaussprachen betei
ligen, so hat es doch alle Teilnehmer mit Befriedigung 
erfüllt, aus dem Munde des Vertreters der Zentralen 
Kommission für Staatliche Kontrolle zu hören, daß die 
Justiz zur Erläuterung unseres neuen Rechts viel bei
getragen hat. Der Vertreter der ZKSK gab gleichzeitig 
den Hinweis, künftig auch den Abgeordneten der 
Kreise und Bezirke die Gesetze und Verordnungen 
gründlich zu erläutern.

Freimütig wurde Kritik daran geübt, daß auch die 
Instrukteure des Ministeriums der Justiz nicht ge
nügend politische Anleitung geben und sich nicht klar 
und kämpferisch für das Erkennen neuer Aufgaben und 
Schwerpunkte einsetzen.

Ein Beweis dafür, daß das 25. Plenum schon Ansporn 
und Richtlinie geworden ist, war die in aller Offenheit 
und Sachlichkeit ausgesprochene, helfende Kritik an 
der Arbeit der Kaderabteilung des Ministeriums. Die 
von einigen Leitern von Justizverwaltungsstellen, z. B. 
der Bezirke Cottbus, Leipzig, Neubrandenburg und 
Karl-Marx-Stadt, geübte Kritik an einzelnen Entschei
dungen der Kaderabteilung faßte der Leiter der Justiz
verwaltungsstelle im Bezirk Rostock, Blocker, zusam
men, indem er ausführte, daß einerseits die Entschei
dungen nicht immer von der Lage in den Bezirken 
ausgehen und deshalb nicht überzeugen und daß zum 
anderen unabhängig vom Inhalt die Form der schrift
lichen oder mündlichen Begründungen oft verletzend 
ist. An Beispielen zeigte er, wie die Kaderabteilung die 
notwendige Anleitung unterlassen und die Möglichkei
ten zur Information über die Lage in den Bezirken 
einfach nicht ausgenutzt hat. Deshalb konnte auch der 
Diskussionsbeitrag des Kaderleiters des Justizministe
riums, Seifert, nicht befriedigen, weil er diese Ursachen 
für die Fehler der Arbeit seiner Abteilung nicht er
kannt hat.

Im Schlußwort verallgemeinerte Minister Dr. Benja
min die in zahlreichen Diskussionsbeiträgen gegebenen 
Hinweise und lenkte auf die grundsätzlichen Fragen 
hin, die im Zusammenhang mit der Auswertung des 
25. Plenums vor uns stehen. Was die Kritik an der 
Kaderabteilung des Ministeriums anlangt, so scheinen 
die Ursachen für ihre unbefriedigende Arbeit darin zu 
liegen, daß es den Mitarbeitern dieser Abteilung einer
seits an menschlicher Wärme fehlt und andererseits die 
Möglichkeiten zur Erforschung der tatsächlichen Ver
hältnisse mittels der Kaderinstrukteure nicht aus
geschöpft worden sind. Abgesehen von Differenzen in 
einzelnen Fällen, die es natürlich immer geben kann, 
hat die Tagung offenbart, daß die Kaderabteilung noch 
nicht das Zentrum des Vertrauens zum Justizministe
rium darstellt. Diese Schwäche wird für das ganze 
Ministerium Anlaß sein, sich weiterhin intensiv mit 
der Kaderarbeit zu befassen. Es darf aber auch in 
Zukunft in Kaderangelegenheiten nicht mehr an Infor
mationen von unten fehlen, weil eine gute Zusam
menarbeit nur durch gegenseitige Unterrichtung mög
lich ist.

Minister Dr. Benjamin schloß mit der Feststellung, 
daß die Tagung einen guten Anfang für die Auseinan
dersetzung mit der bisherigen Arbeit darstelle und die 
Atmosphäre geschaffen habe, die zur Vorbereitung der 
Konferenz im Dezember notwendig ist.
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